
Stadtratsfraktion Bündnis90/Die Grünen
Goldleite 6; 96215 Lichtenfels

An den 
Ersten Bürgermeister der Stadt Lichtenfels
Herrn Andreas Hügerich
Marktplatz 1
96215 Lichtenfels 11.02.2021

Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis90/Die Grünen auf Energiesparcontracting

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hügerich,
lieber Andreas,

im Namen der Stadtratsfraktion von Bündnis90/DieGrünen stelle im Zusammenhang mit den 
Haushaltsvorberatungen wie in der Sitzung vom 03.02.2021 angekündigt folgenden

ANTRAG:

Die Stadt Lichtenfels setzt sich zum grundsätzlichen Ziel, für die eigenen Liegenschaften Energiespar-
Contracting unter Einbeziehung des Wasserverbrauchs umzusetzen.  2021 werden entsprechende 
Ausschreibungen für das Hallenbad in Lichtenfels und den Friedhof in der Stadt Lichtenfels getätigt.

BEGRÜNDUNG:

Contracting umfasst die Bereiche Strom, Wärme, Energiesparen, Energieeffizienz. Bei uns sollte der 
Wasserverbrauch ebenfalls Berücksichtigung finden. Ziel ist es dabei, durch vertragliche Bindung eine
schnelle und wirtschaftlich umsetzbare Energieeinsparung zu erreichen. 

Beim Energiespar-Contracting plant, realisiert und finanziert ein externer Dienstleister, der 
„Contractor“, technische, bauliche und organisatorische Maßnahmen, um den Energieverbrauch 
eines Gebäudes und damit die Energiekosten zu senken. Die Energiekosteneinsparung und 
Reduzierung der CO2-Emissionen garantiert der Contractor vertraglich. Für seine Dienstleistungen 
und Investitionen erhält er als Vergütung einen Teil der Kosteneinsparung. Wesentlicher Vorteil des 
Energiespar-Contractings für Kommunen: Durch die externe Vergabe des Betriebs, Monitorings und 
der Wartung der Anlagentechnik ist das kommunale Personal über einen festgelegten Zeitraum 
mehrere Jahre entlastet. Entscheiden sich Kommunen für Contracting, sparen sie Geld für Personal 
und Energie. Gleichzeitig dient es dem Klimaschutz und damit dem Image der Kommune. 



 Eine gute Übersicht bietet der Leitfaden der Deutschen Energieagentur (dena): 
https://www.dena.de/newsroom/meldungen/energiespar-contracting-dena-leitfadenunterstuetzt-
kommunen/ .

DECKUNGSVORSCHLAG:

Kosten fallen nur für die Ausschreibung an. Ansonsten ist der Antrag kostenneutral. Die 
Ausschreibung fällt in den Aufgabenkreis des Klimaschutzmanagers bzw. in den der Bauverwaltung. 
Ein gesonderter Haushaltsansatz ist hierfür nicht erforderlich.

Über die Unterstützung der Idee durch Stadtrat und Verwaltung würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Susann Freiburg
für die Fraktion Bündnis90/DieGrünen im Stadtrat Lichtenfels


